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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1992

Norm

ZPO §405 DIIIf

Rechtssatz

Die Feststellung eines späteren Bestandzeitpunkts, der aber ebenfalls in der Vergangenheit liegt und gleichwohl die

begehrte Unterlassung rechtfertigt, ist gegenüber dem auf einen Endzeitpunkt gerichteten Begehren der klagenden

Partei kein aliud, sondern ein minus.
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